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Allgemeine Chronik

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Der Ständerat folgte der Empfehlung seiner Kommission und gab der Standesinitiative
des Kantons Genf für Unterhaltsbeiträge an erwachsene Kinder bis 25 Jahren in
Ausbildung in der Herbstsession 2021 stillschweigend keine Folge. Erich Ettlin (mitte,
OW) anerkannte zuvor für die Kommission zwar die Problematik, betonte aber, dass die
Umsetzung der Initiative die «Ungleichbehandlung zwischen getrennt lebenden und
verheirateten Paaren verstärk[en]» würde, da Letztere lediglich den allgemeinen
Kinderabzug beanspruchen könnten. Stattdessen spielte er den Ball den Kantonen zu,
die ja die Möglichkeit hätten, die allgemeinen Kinderabzüge zu erhöhen. 1

STANDESINITIATIVE
DATUM: 20.09.2021
ANJA HEIDELBERGER

In der Herbstsession 2022 behandelte der Nationalrat die Standesinitiative des Kantons
Genf für einen Steuerabzug für Unterhaltsbeiträge an erwachsene Kinder erneut
zusammen mit der parlamentarischen Initiative von Jean-Pierre Grin (svp, VD; Pa.Iv.
21.424), die ein ähnliches Anliegen beinhaltete. Die Kommissionsmehrheit hatte beide
Initiativen zuvor zur Ablehnung empfohlen, weil dadurch die Ungleichbehandlung von
Verheirateten gegenüber Geschiedenen oder getrennt Lebenden verstärkt würden, die
keine entsprechenden Abzüge machen könnten. Diese Abzüge würden zudem in die
Berechnung der Kinderalimente einfliessen und diese folglich erhöhen. Schliesslich
hätte dies Mindereinnahmen bei Bund und Kantonen zur Folge. Im Gegensatz zur
parlamentarischen Initiative lag zur Standesinitiative kein Minderheitsantrag vor, so
dass dieser stillschweigend keine Folge gegeben wurde. 2

STANDESINITIATIVE
DATUM: 21.09.2022
ANJA HEIDELBERGER

Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Familienpolitik

Genf führte als erster Kanton eine registrierte Partnerschaft für homosexuelle Paare
ein. Der „Pacs“ (*Pacte civil de solidarité) garantiert den Partnern, von der öffentlichen
Verwaltung in den Bereichen Gesundheitswesen und Strafvollzug gleich wie Ehepaare
behandelt zu werden, betrifft aber nicht Fragen des Steuer- und Erbschaftsrechts
sowie der Sozialversicherungen und der Adoption von Kindern. Der Kanton Zürich will
einen Schritt weiter gehen. In allen Bereichen, in denen der Kanton zuständig ist, sollen
künftig die Regeln und Pflichten, die für Ehepaare gelten, auch auf registrierte nicht-
heterosexuelle Partnerschaften angewendet werden. Die Lösung bringt den Paaren vor
allem wesentliche Verbesserungen im Steuer- und Erbschaftsrecht, auferlegt ihnen
konsequenterweise durch eine Unterstützungspflicht im Fürsorgefall aber auch
Aufgaben. Sowohl in Genf wie in Zürich wurden aufenthaltsrechtliche Erleichterungen
für binationale Paare in Aussicht gestellt, sofern sie im kantonalen Ermessen liegen. 3

KANTONALE POLITIK
DATUM: 12.02.2001
MARIANNE BENTELI

Emboîtant le pas au Conseil des Etats, le Conseil national a refusé de donner suite à
l'initiative du Canton de Genève pour un congé parental. Dans les deux conseils, le vote
visant à décider si oui ou non il fallait laisser aux cantons le choix de décider librement
de la mise en place d'un congé parental et non plus uniquement maternel, a été plutôt
serré. Ce sont une dizaine (pour les Etats) et une vingtaine (pour le national) de voix
bourgeoises qui ont fait la différence. 4

STANDESINITIATIVE
DATUM: 15.03.2011
SOPHIE GUIGNARD

Entre 1998 et 2018, pas moins de 34 objets parlementaires ont été déposés pour un
congé paternité/parental. Allant de la simple interpellation à l'initiative parlementaire
ou cantonale, plus d'un tiers d'entre eux provenaient du camp écologiste. Le PDC n'est
pas en reste, puisqu'il a déposé dix projets, tandis que le PS en a amené six et que
l'UDC, le PBD et les Verts'libéraux ont en déposé un chacun et le PLR deux. 19 objets sur
34 ont été lancés par des femmes (une initiative provenait du canton de Genève).
Plusieurs variantes ont été proposées: le simple partage de la durée actuelle du congé
maternité entre les deux parents, un congé supplémentaire pour le papa, allant de une

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 01.10.2018
SOPHIE GUIGNARD
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à huit semaines ou un allongement de la durée du congé maternité, qui deviendrait
alors un congé parental. Onze de ces 34 propositions ont été classées sans suite, le
délai d'examen de deux ans ayant été dépassé, ce qui peut s'expliquer par le nombre
important d'objets similaires discutés durant la même session. Aucun d'entre eux n'a
été accepté. Le congé paternité fraiera peut-être son chemin par les urnes, l'initiative
populaire pour un congé paternité raisonnable ayant obtenu à l'été 2018 le nombre de
signatures nécessaires.

Im November 2018 veröffentlichte der Bundesrat die Botschaft für eine Änderung des
Erwerbsersatzgesetzes (EOG) zur Mutterschaftsentschädigung bei längerem
Spitalaufenthalt des Neugeborenen, wie sie die Motion der SGK-SR vom August 2016
(Mo. 16.3631) gefordert hatte. Grund für die Revision des EOG sei eine Rechtslücke bei
der Mutterschaftsentschädigung, da die Mütter bei über dreiwöchigem Spitalaufenthalt
der Neugeborenen heute zwar die Mutterschaftsentschädigung aufschieben könnten,
jedoch weder das EOG noch eine andere Versicherung bei Aufschub der
Mutterschaftsentschädigung Leistungen vorsähen. Daher schlug der Bundesrat 56
zusätzliche Entschädigungstage (Wochentage, nicht Arbeitstage) sowie eine
Verlängerung des Mutterschaftsurlaubs und des Schutzes vor Kündigung zur Unzeit vor,
sofern Neugeborene mindestens drei Wochen im Spital verbleiben müssten und die
Mütter nach dem Mutterschaftsurlaub ihre Erwerbstätigkeit wieder aufnähmen. Die
Zusatzkosten von jährlich CHF 5.9 Mio. würden durch die aktuellen Einnahmen der EO
gedeckt. 

Bei der Vernehmlassung von März bis Juni 2018, an der sich alle 26 Kantone, fünf im
eidgenössischen Parlament vertretene Parteien sowie zahlreiche Verbände beteiligten,
traf der Vorschlag ausser bei der SVP und dem Gewerbeverband mehrheitlich auf
Zustimmung. Die SVP argumentierte, dass die Erholung der Mutter und der Aufbau einer
Bindung zum Kind – der Zweck des Mutterschaftsurlaubs – auch im Spital geschehen
könnten. Der SGV hielt die Nachweispflicht für die Mütter, dass sie bereits vor der
Geburt geplant hätten, nach dem Mutterschaftsurlaub wieder zu arbeiten, für
unpraktikabel und forderte das Vorliegen eines gültigen Arbeitsvertrags. Auch SAV, SGB
und Travail.Suisse erachteten diesen Nachweis als zu komplex und sprachen sich
stattdessen für eine Überprüfung durch die Ausgleichskassen anhand der später
entrichteten Beiträge aus, während die SP eine Ausdehnung der Entschädigung auf alle
Frauen unabhängig ihrer Erwerbstätigkeit forderte. Darüber hinaus kritisierten SGB und
Travail.Suisse, dass die Vorlage nicht alle Lücken im sozialen Netz bezüglich
Mutterschaftsentschädigung schliesse. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 30.11.2018
ANJA HEIDELBERGER

Ende März 2021 gab auch die WBK-SR einer durch ihre Schwesterkommission lancierten
parlamentarischen Initiative Folge, mit der die befristete Finanzierung für die
familienergänzende Kinderbetreuung in eine dauerhafte Lösung überführt werden soll
(Pa.Iv. 21.403). Sie fasste ihren Beschluss mit 7 zu 3 Stimmen bei 3 Enthaltungen.
Ausschlaggebend für diesen Entscheid war auch die Überlegung, dass die
Unterstützungsmassnahmen aufgrund unterschiedlicher kantonaler Kontexte
überarbeitet werden sollten. 
Gleichzeitig beriet die Kommission über eine Standesinitiative aus dem Kanton Genf,
die unter anderem plante, die dauerhafte finanzielle Beteiligung des Bundes in der
Verfassung zu verankern (Kt.Iv. 20.308). Die Kommission stellte sich klar gegen die
Schaffung eines spezifischen Verfassungsartikels und beantragte ihrem Rat mit 9 zu 0
Stimmen (4 Enthaltungen), der Standesinitiative zugunsten der parlamentarischen
Initiative der WBK-NR keine Folge zu geben. Der Ständerat kam diesem Antrag in der
Sommersession 2021 nach. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 29.03.2021
MARLÈNE GERBER

In der Sommersession 2021 bestätigte der Ständerat den Entscheid seiner WBK-SR und
gab einer Standesinitiative aus dem Kanton Genf zur Unterstützung der
familienergänzenden Kinderbetreuung keine Folge. Er stellte sich somit gegen die
Schaffung eines spezifischen Verfassungsartikels, der eine dauerhafte
Bundesbeteiligung für die Finanzierung familienergänzender Kinderbetreuungsplätze
sowie die Förderung von vorschulischen Betreuungsplätzen auf Kantons- und
Gemeindeebene verankern sollte. Stattdessen verwies er auf die hängige
parlamentarische Initiative der WBK-NR, welche die Überführung der
Anstossfinanzierung in eine stetige Lösung für die familienexterne Kinderbetreuung
forderte. Zum Zeitpunkt der Beratung der Genfer Standesinitiative lag jedoch noch kein

STANDESINITIATIVE
DATUM: 15.06.2021
MARLÈNE GERBER
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Entwurf der Kommission zur parlamentarischen Initiative vor. 7

Ende September 2021 durfte die «Ehe für alle» schliesslich den von ihren
Befürwortenden bereits lang ersehnten Erfolg in der Volksabstimmung feiern, womit
auch die Schweiz als beinahe letztes Land Westeuropas ihren gleichgeschlechtlichen
Paaren das Recht zur Eheschliessung zugestand. Bei einer Stimmbeteiligung von 52.6
Prozent befürworteten deutliche 64.1 Prozent der Stimmenden die Möglichkeit der
zivilen Ehe für gleichgeschlechtliche Paare. Besonders erfreut zeigten sich die
Befürwortenden auch darüber, dass sich die Stimmbevölkerung in allen 26 Kantonen
mehrheitlich für die Vorlage ausgesprochen hatte. «Eine Abstimmung wird zum
Triumph für die gleichgeschlechtliche Liebe», titelte etwa die NZZ und wertete die
Zustimmung der Kantone als Bestätigung dafür, dass die Vorlage auch dann erfolgreich
gewesen wäre, wenn sie mittels Verfassungsänderung umgesetzt worden wäre, wie dies
die Gegnerschaft mehrfach verlangt hatte. Nicht zuletzt zeige die Volksabstimmung
auch einen spürbaren Wertewandel in den ländlichen Gebieten, denn bei der 2005
erfolgten Volksabstimmung über die eingetragene Partnerschaft hätten sich einige
ländlich geprägte Kantone noch mehrheitlich gegen mehr Rechte für
gleichgeschlechtliche Paare ausgesprochen, so die NZZ weiter. 
Gleichwohl variierte die Zustimmung zwischen den Kantonen auch bei dieser
Abstimmung beträchtlich und zwar von einem relativ knappen Ja im Kanton Appenzell
Innerrhoden (50.8%) bis zu einem überaus klaren Ja im Kanton Basel-Stadt (74%). Der
Deutschschweizer Stadtkanton blieb jedoch eine Ausnahme; in allen anderen Kantonen
betrugen die ablehnenden Stimmen jeweils mindestens 30 Prozent. 

Das klare Ja wurde von verschiedensten Akteuren auch als Zeichen interpretiert, dass
es Zeit sei, weitere Debatten in diesem Bereich anzustossen oder zu intensivieren.
Andrea Caroni (fdp, AR) etwa meinte, nun müsse man auch an diejenigen Personen
denken, die sich gegen eine Heirat entscheiden, aber trotzdem rechtlich absichern
möchten, was ein Pacte civil de solidarité (Pacs) ermöglichen würde. Laura
Zimmermann, Co-Präsidentin der Operation Libero, sah die Zeit gekommen, um über
die Öffnung der Fortpflanzungsmedizin für unverheiratete Paare oder für
alleinstehende Frauen zu diskutieren. Die Frage, ob nun auch die Leihmutterschaft bald
eingeführt werde, wie Gegnerinnen und Gegner der «Ehe für alle» befürchteten,
verneinte Bundesrätin Karin Keller-Sutter nach der Abstimmung gegenüber der
Aargauer Zeitung deutlich. Zum einen könnte eine solche Forderung klar nur durch eine
Verfassungsänderung erfüllt werden und zum anderen würden sich hier auch
«schwierige ethische Fragen» stellen. Etwa bestehe die Gefahr, dass Leihmütter
ausgebeutet werden könnten. Dass auch der vor der Abstimmung lauter gewordene
Unmut gegen Konversionstherapien in den Medien die Politik in Zukunft stärker
beschäftigen könnte, zeigten drei parlamentarische Initiativen zu diesem Thema, die
um den Abstimmungstermin herum im Parlament eingereicht wurden (Pa.Iv. 21.483;
Pa.Iv. 21.496; Pa.Iv. 21.497). 

Abstimmung vom 26. September 2021

Beteiligung: 52.6% 
Ja: 1'828'642 Stimmen (35.9%) 
Nein: 1'024'307 Stimmen (64.1%)

Parolen:
-Ja: FDP (1*), GLP, GPS, Mitte (2*), SP; Amnesty International, Evangelisch-reformierte
Kirche, diverse LGBTQ+-Organisationen, Pro Familia, Pro Juventute, Schweizerischer
Katholischer Frauenbund, SGB
-Nein: EDU, EVP, SVP (3*), Schweizer Bischofskonferenz, Freikirchen.ch
* in Klammern Anzahl abweichender Kantonalsektionen 8

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.09.2021
MARLÈNE GERBER

Auch die WBK-NR wollte auf die Schaffung eines spezifischen Verfassungsartikels
verzichten, der den Bund zur dauerhaften Förderung von familienergänzenden
Betreuungsangeboten im Vorschulalter verpflichten würde, wie dies eine
Standesinitiative aus dem Kanton Genf forderte. Die Kommission lehnte dieses Anliegen
im November 2021 mit 20 zu 4 Stimmen (1 Enthaltung) ab. Eine Minderheit hatte
vergeblich für Folgegeben plädiert, um die Überlegungen der Initiative in die laufenden
Arbeiten zur eigenen Kommissionsinitiative (Pa.Iv. 21.403) einfliessen zu lassen. Besser

STANDESINITIATIVE
DATUM: 05.11.2021
MARLÈNE GERBER
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erging es einer parlamentarischen Initiative Brenzikofer (gp, BL; Pa.Iv. 21.412) mit der
Forderung nach einer gesetzlichen Grundlage zur Finanzierung von
Tagesschulangeboten: Hier entschloss sich eine Mehrheit der Kommission für
Folgegeben, um das Anliegen in die Umsetzung der Kommissionsinitiative zu
integrieren. 9

«Kinderarmut bekämpfen», forderte Nationalrätin Piller Carrard (sp, FR) mit der
Einreichung einer so betitelten parlamentarischen Initiative im Juni 2020. Rund
144'000 Kinder in der Schweiz seien von Armut betroffen und erführen somit ein
erhöhtes Risiko, auch im Erwachsenenalter arm zu bleiben. So solle basierend auf
bestehenden, kantonalen Modellen eine gesetzliche Grundlage zur finanziellen
Unterstützung von armutsbetroffenen Familien erarbeitet werden. Insbesondere sollen
hier die Kantone Waadt, Genf, Tessin und Solothurn als Beispiele für
familienunterstützende Ergänzungsleistungen dienen, welche die Kinderarmut
nachweislich reduzierten. Nach einer Konsultation mit den zuständigen Behörden der
Kantone Waadt, Jura und Freiburg sowie der SKOS entschied die WBK-NR mit 13 zu 10
Stimmen (bei 2 Enthaltungen), dass in der Tat Handlungsbedarf bei der Bekämpfung von
Kinderarmut bestehe und gab der Initiative im Juli 2021 Folge.
Im Gegensatz zu ihrer Schwesterkommission erachtete die WBK-SR die heutigen
Massnahmen zur Armutsbekämpfung  im November 2021 als ausreichend und wollte mit
7 zu 4 Stimmen bei einer Enthaltung auf eine solche Intervention verzichten, womit sie
der Initiative keine Folge gab. Somit gelangt die Initiative in den Nationalrat. 10

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.11.2021
VIKTORIA KIPFER

Im März 2022 lancierte die SP eine Volksinitiative «Für eine gute und bezahlbare
familienergänzende Kinderbetreuung für alle». Die sogenannte Kita-Initiative will in
der Bundesverfassung eine Garantie auf ein ausreichendes und bedarfsgerechtes,
institutionelles familienergänzendes Betreuungsangebot für alle Kinder ab dem Alter
von drei Monaten bis zum Abschluss der Grundschule festschreiben. Um die hohe
Qualität des Betreuungsangebots zu gewährleisten, will die Initiative eine angemessene
Entlöhnung und gute Arbeitsbedingungen für das ausgebildete Betreuungspersonal in
der Verfassung verankern – ebenso wie die Verteilung der Kosten, die zu zwei Dritteln
vom Bund übernommen werden sollen. Die finanzielle Beteiligung der Eltern, sofern von
den Kantonen so vorgesehen, soll ferner maximal zehn Prozent des elterlichen
Einkommens betragen und je nach wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit unterschiedlich
ausfallen. 
Mit Vertreterinnen und Vertretern aus weiteren Parteien und Organisationen,
namentlich der Grünen, der GLP, der Mitte sowie der Operation Libero, demonstrierte
das Initiativkomitee eine relativ breite politische Unterstützung. Der Verband
Kinderbetreuung (Kibesuisse) wollte die Volksinitiative trotz Sympathien für das
Grundanliegen hingegen nicht unterstützen, da diese die pädagogische Qualität der
Einrichtungen und damit die bestmögliche Entwicklung der Kinder im Vergleich zu den
finanziellen Aspekten zu wenig in den Fokus stelle. Ferner äusserte Kibesuisse Kritik am
Vorhaben, den Bund finanziell so stark in die Pflicht zu nehmen. Im Namen des
Initiativkomitees begründete SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer (ZH) die hohe finanzielle
Beteiligung durch den Bund damit, dass für eine angemessene familienexterne
Kinderbetreuung zusätzliche finanzielle Mittel aufgewendet werden müssten. Zudem
garantiere die Finanzierung durch die Bundeseinnahmen, dass einkommensstärkere
Haushalte aufgrund der Steuerprogression einen höheren Beitrag leisteten als
einkommensschwächere Haushalte. 
Auch in den Kantonen Basel-Stadt, Luzern und Schwyz waren zum gegebenen Zeitpunkt
Volksinitiativen der SP-Kantonalsektionen mit ähnlichen Anliegen hängig. Das Komitee
der eidgenössischen Volksinitiative hat bis am 8. September 2023 Zeit, die
notwendigen 100'000 gültigen Unterschriften bei der Bundeskanzlei einzureichen. 11

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 22.02.2022
MARLÈNE GERBER
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Frauen und  Gleichstellungspolitik

En novembre 2018, la députée verte Lea Steinle (BS, pes/gps) s'est retrouvée au centre
d'une polémique, qui a soulevé la question des politiciennes qui ont des enfants. Jeune
maman, elle avait tenu à honorer son mandat politique et avait alors siégé au Grand
Conseil de Bâle-Ville avec son bébé, qu'elle portait en écharpe. Pour allaiter le
nourrisson, elle est sortie de la salle. A son retour, alors que le poupon dormait contre
elle, le président du Grand Conseil, Remo Gallachi (BS, pdc) lui a interdit d'entrer à
nouveau. Ce n'est qu'après de vives protestations des autres député-e-s que la jeune
verte a pu retourner à son siège. 
Cette image offre un frappant contraste avec celle du président de l'Assemblée
nationale néo-zélandaise, Trevor Mallard, qui en août 2019 dirigeait les débats de son
Parlement, tout en donnant le biberon au fils d'un député. Une année plus tôt, Larrissa
Waters, une sénatrice australienne allaitait son enfant pendant l'une de ses
interventions. Tout comme Unnur Brá Konráðsdóttir, qui a donné le sein depuis la
tribune du Parlement islandais, la même année. Signe d'une évolution des mœurs
institutionnelles? Le cas de Zuleikhan Hassan, qui a dû sortir en août 2019 de
l'Assemblée nationale kényane avec son bébé semble aller à l'encontre de cette
conclusion. Au sein même de la Suisse, de pareils décalages se retrouvent. A Bâle
même, de nombreux avis contradictoires se sont faits entendre dans la presse et sur les
réseaux sociaux. La députée Steinle a même été victime de courriers haineux, comme le
relate la Basler Zeitung. L'affaire a également suscité le débat bien au-delà des
frontières cantonales. Au Parlement argovien, par exemple, plusieurs bébés ont déjà
été présents dans la salle, sans que cela ne pose problème. Son président, Bernhard
Scholl (AG, plr/fdp) estime que les règles du bon sens doivent primer et que chacun-e
est à même d'estimer ce qui empêche ou non la bonne marche du Parlement. Du côté
des femmes UDC, les avis sont différents: Martina Bircher et Tanya Primault ne sont pas
venues siéger durant leur congé maternité. Elles estiment, comme la Conseillère
nationale Nicole Müller-Boder (udc, AG) que l'éducation des enfants est une affaire
privée. Dans le canton de Lucerne, la chancellerie a été priée de se prononcer sur la
question: L'entrée dans la salle du Grand Conseil dépend de l'autorisation de son
président ou de sa présidente, mais rien dans le règlement ne précise la situation des
bébés ou jeunes enfants. Une absence de règles précises, c'est ce qui ressort de ce
débat. 
Ce que cette absence révèle, en outre, c'est qu'il a été jusqu'ici assez rare que de
jeunes mères se trouvent dans cette situation. Le souhait d'une parité au sein des
organes politiques a été formulé par un groupe de femmes parlementaires en
décembre de la même année. La question des jeunes mères politiciennes fait partie
des réflexions qui doivent être menées pour aller dans ce sens. Quelles solutions
peuvent être trouvées? Dans un article de la NZZ, plusieurs scénarii se dessinent: une
solution de garde d'enfants, qui serait adaptée aux séances courtes et ponctuelles,
comme dans les parlements cantonaux. Ou alors, un système de remplacements,
comme il existe déjà dans les cantons des Grisons, Genève, Jura, Neuchâtel et le Valais.
C'est la proposition qu'a formulé Irène Kälin – qui elle-même a siégé au Conseil national
avec son bébé de trois mois en septembre 2018 – dans un postulat qui a été refusé le 21
juin 2019. Quant au Grand Conseil bâlois, il est en train de statuer sur la motion
Wanner, qui demande la possibilité d'un système de remplacement ainsi que la
permission pour les nouveau-nés d'être dans la salle du Parlement avec leur mère,
jusqu'à un certain âge. 12
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